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(1) Die/Der Verfligungsberechtigte einer Klimaanlage oder einer kombinierten Klima- und Luftungsanlage mit einer
Nennkalteleistung von mehr als 70 kW ist verpflichtet, die zuganglichen Teile dieser Anlage gemaR der in der
Verordnung nach 8 3 Abs. 1 Z 5vorgesehenen regelmaBigen Inspektion durch eine/n Prifberechtigte/n gemalR§ 26a
unterziehen zu lassen.

(2) Uber das Ergebnis der Inspektion ist von der/dem Priifberechtigten ein Inspektionsbericht gemaR der in der
Verordnung nach § 3 Abs. 1 Z 6 festgelegten Form zu erstellen, welcher jedenfalls Empfehlungen flr kosteneffiziente
Verbesserungen der Energieeffizienz der kontrollierten Anlage(n) enthalten muss. Der Inspektionsbericht ist der/dem
Verfligungsberechtigen der Anlage(n) bzw. der Eigentiimerin/dem Eigentimer des Gebaudes auszuhandigen. Die/Der
Verfligungsberechtigte der Anlage(n) bzw. die Eigentiimerin/der Eigentimer des Gebdudes hat den Inspektionsbericht
mindestens bis zum Austausch oder zur Stilllegung der Klimaanlage oder kombinierten Klima- und Liftungsanlage

aufzubewahren und auf Verlangen der/des Priifberechtigten oder der zustandigen Behdrde vorzulegen.

(3) Von der Inspektionsverpflichtung gemal Abs. 1 ausgenommen sind:

1. Klimaanlagen oder kombinierten Klima- und Liftungsanlagen, die

a) ausdricklich unter ein vereinbartes Kriterium fur die Gesamtenergieeffizienz in Form einer vertraglichen
Abmachung mit einem vereinbarten Niveau der Energieeffizienzverbesserung, wie Energieleistungsvertrage,
fallen oder

b) von einem Versorgungsunternehmen oder einem Netzbetreiber betrieben werden und demnach systemseitigen
MaRnahmen zur Uberwachung der Effizienz unterliegen,

sofern die Gesamtauswirkungen eines solchen Ansatzes denen, die bei Anwendung des Abs. 1 entstehen,
gleichwertig sind;

2. Gebaude, die mit Systemen fur die Gebdudeautomatisierung nach § 80f Abs. 2 und 3 Steiermarkisches Baugesetz
ausgestattet sind.

(4) Die/Der Verfugungsberechtigte einer Klimaanlage oder einer kombinierten Klima- und Luftungsanlage hat die
Ausnahme von der Inspektionsverpflichtung gemall Abs. 3 bei der Behorde zu beantragen und gleichzeitig zur
Feststellung der Gleichwertigkeit der MaRnahmen gemaR Abs. 3 Z 1 sowie zur Uberpriifung der Geb&udeausriistung
mit Systemen fur die Gebdudeautomatisierung und -steuerung folgende Unterlagen und Nachweise vorzulegen:

1. die Unterlagen Uber die Gebaude-, Anlagen- und Betreiberdaten;

2. den Nachweis, dass die Anlagen unter ein vereinbartes Kriterium fir die Gesamtenergieeffizienz fallen, in Form
eines geeigneten Energieleistungsvertrages (z. B. Contracting);

3. den Nachweis, dass die Anlagen von einem Versorgungsunternehmen oder einem Netzbetreiber betrieben
werden, unter Vorlage eines geeigneten Betreibervertrages;

4. den Nachweis, dass das Gebdude mit Systemen fir die Gebdudeautomatisierung nach 8 80f Abs. 2 und 3
Steiermarkisches Baugesetz ausgestattet ist. Hierzu sind Projektunterlagen in Gberprifbarer Form vorzulegen.

(5) Die Behorde hat die Ausnahme von der Inspektionsverpflichtung gemaR Abs. 3 bescheidformig festzustellen und
auf die Dauer der gesetzten gleichwertigen MalBnahme zu beschrénken. Die Behorde hat die Gebdude-, Anlagen- und
Betreiberdaten gemald Abs. 4 Z 1 sowie den festgelegten Zeitraum der InspektionsersatzmafRnahme der Klimaanlage
oder einer kombinierten Klima- und Liftungsanlage in der Heizungs- und Klimaanlagendatenbank (8 32) zu erfassen.
Im Fall einer rechtskraftigen Versagung einer Ausnahme sind Abs. 1 und 2 anzuwenden. Die zustandige Behoérde hat
das Recht, jederzeit die festgestellte gleichwertige MalRnahme zu Uberprufen.

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 92/2021


https://www.jusline.at/gesetz/stfanlg_2016/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/stfanlg_2016/paragraf/26a
https://www.jusline.at/gesetz/stfanlg_2016/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/stfanlg_2016/paragraf/32
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=92/2021&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True

In Kraft seit 08.10.2021 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 24a StFanlG 2016
	StFanlG 2016 - Steiermärkisches Feuerungsanlagengesetz 2016 – StFanlG 2016


